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Alternative Bedienungsformen 

Derzeit verkehren im Untersuchungsgebiet mit Ausnahme des Flexibus Kaltenkirchen (Linie 

7977) keine alternativen Bedienungsformen wie Anrufsammeltaxis, Rufbusse oder Bürger-

busse. Der Flexibus stellt dabei eine insofern Besonderheit dar, dass er nachmittags am Schul-

zentrum I nach einem festen Fahrplan startet und die Haltestellen A Kaltenkirchen, Schulzent-

rum II und Oersdorf fest bedient, die weiteren Unterwegshalte dann aber nur bei Bedarf an-

fährt. Er dient damit in erster Linie dem Schülerrückverkehr nach dem Nachmittagsunterricht. 

In der Vergangenheit wurde als alternative Bedienungsform der Stadtbus Kaltenkirchen in der 

Schwachverkehrszeit als Anrufsammeltaxi betrieben. Darüber hinaus gab es von 1990 bis 2014 

der Bürgerbus Sievershütten, der als konventionelle Linie die Orte Kisdorf, Winsen, Kattendorf, 

Hüttblek, Sievershütten und Stuvenborn mit Kaltenkirchen verbunden hat. Der Bürgerbus 

wurde vom Bürgerbusverein mit ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrern betrieben. 2014 

wurde der Bürgerbus u.a. aufgrund des gestiegenen Fahrgastaufkommens von der Autokraft 

im Linienbetrieb übernommen. 

2.4.2. Bahnhöfe und Haltestellen 

Im bzw. in unmittelbarer Nähe des RVK-Untersuchungsgebiet liegen insgesamt 10 AKN-Bahn-

höfe und Haltepunkte (inkl. A Meeschensee) sowie ca. 200 Bushaltestellen. Räumlich liegen 

damit bis auf wenigen Ausnahmen alle Siedlungsbereiche in den im Nahverkehrsplan definier-

ten Haltestelleneinzugsbereichen (AKN: 600 m bis 1.000 m Luftlinie, Busverkehr: 400 m bis 

600 m Luftlinie) (vgl. Kreis Segeberg 2019, S. 59 und S. 85). 
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Abb. 26: Bahnhöfe und Haltestellen im ÖPNV-Netz 

 
Quelle: eigene Darstellung auf Basis des HVV-Fahrplans 2020 – Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 
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Die Qualität und Ausstattung der AKN-Halte-

stellen reicht von den größeren Anlagen in Kal-

tenkirchen und Henstedt-Ulzburg, die schon 

aufgrund ihrer Architektur und städtebaulichen 

Umgebung einen „echten Stadtbahnhofscha-

rakter“ aufweisen, bis hin zu kleinen vorstäd-

tisch bzw. ländlich geprägten Haltepunkten, die 

eigentlich nur aus dem befestigten Bahnsteig 

und der Haltestellenausstattung (Witterungs-

schutz, Beleuchtung, Informationen etc.) be-

stehen (s. Foto rechts). 

 

Auch die Qualität und Ausstattung der Bushal-

testellen reicht von gut ausgestatteten Halte-

stellen mit Wetterschutz, Beleuchtung, Sitzge-

legenheiten, Mülleimer und Informationsange-

bot bis hin zu einfachen Haltestellenschildern 

am Straßenrand. Nach unseren Beobachtungen 

ist der Zustand und die Qualität der Anlagen als 

eher schlecht zu bewerten. Nur ein geringer 

Teil der Haltestellen ist schon barrierefrei ge-

staltet (Pflicht ab 01.01.2022 !), an vielen Hal-

testellen fehlen Unterstände und Sitzgelegen-

heiten und vorhandene Einrichtungen sind oft-

mals schon deutlich „in die Jahre gekommen“ 

und werden den Anforderungen an ein attraktives Mobilitätssystem in keiner Weise gerecht. 

Park&Ride und Bike&Ride 

Ausreichende Park&Ride- und Bike&Ride-Kapazitäten an den ÖPNV-Haltepunkten stellen eine 

wichtige Voraussetzung für eine stärkere Nutzung des ÖPNV im Rahmen intermodaler Wege-

ketten dar. Die an den AKN-Bahnhöfen im Untersuchungsgebiet vorhandenen Park&Ride- und 

Bike&Ride-Plätze sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet. 

Es wird deutlich, dass bereits an fast allen Bahnhöfen Park&Ride- und Bike&Ride-Anlagen vor-

handen sind. Dabei ist jedoch gerade die Qualität der Bike&Ride-Anlagen im Hinblick auf Art 

der Fahrradhalter, Witterungsschutz und Diebstahlschutz sehr unterschiedlich. Gesicherte Ab-

stellanlagen sind bisher nur in Kaltenkirchen, Kaltenkirchen-Süd und Meeschensee vorhanden. 

 
Haltestelle Alveslohe 

 
Bushaltestelle Kisdorferwohld 
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Auf Basis von Hinweisen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung sowie eigenen Beobachtungen ist 

weiterhin festzustellen, dass insbesondere an den Bahnhöfen in Henstedt-Ulzburg und Kalten-

kirchen sowohl die Park&Ride- als auch die Bike&Ride-Anlagen teilweise deutlich überlastet 

sind. Die Bike&Ride-Anlagen in Ulzburg-Süd sollen noch im Jahr 2021 qualitativ und quantitativ 

ausgebaut werden. 

Weitere Bike&Ride-Möglichkeiten sind darüber hinaus auch an einzelnen Bushaltestellen im 

Untersuchungsgebiet vorhanden (s. Foto oben). 

Abb. 27: Park&Ride- und Bike&Ride-Kapazitäten 

Bahnhof Park&Ride-Plätze Bike&Ride-Plätze 

insgesamt davon gesichert 

Meeschensee 107 112 32 

Ulzburg-Süd 150 92 

+gepl. Erw. um 56 

gepl. 28 

Henstedt-Ulzburg 50 217  

Kaltenkirchen Süd 132  16 

Kaltenkirchen ca. 370 ca. 350 30 

Holstentherme 36 -  

Dodenhof - -  

Nützen - ca. 10  

Lentföhrden 15 12  

Alveslohe 37 10 - 

Quelle: eigene Darstellung auf Basis von HVV, Kreis Segeberg 2017 und GGR/proloco/GRZWO 2018 

Weitere Serviceangebote 

Als weiteres Serviceangebot im ÖPNV ist im Untersuchungsgebiet nur die AKN-Servicestelle 

am Bahnhof Kaltenkirchen zu nennen, in der u.a. Fahrkarten erworben und Informationen 

eingeholt werden können. 

CarSharing- oder BikeSharing-Angebote sind bisher im Untersuchungsgebiet an ÖPNV-Halte-

stellen nicht vorhanden. 

2.4.3. Vorliegende Konzepte und Planungen 

Umstellung AKN A1 auf S-Bahnbetrieb S21 

Hinsichtlich vorliegender Konzepte und Planungen zur Weiterentwicklung des ÖPNV-Angebots 

im RVK-Gebiet ist als konkreteste und bedeutendste Maßnahmen die Umstellung der heutigen 

AKN Linie A1 zwischen Hamburg-Eidelstedt und Kaltenkirchen auf S-Bahnbetrieb. Zukünftig 

soll die Strecke als Verlängerung der S21 vollständig in das Hamburger S-Bahn-Netz integriert 

werden. Dadurch wird der bisher erforderliche Umstieg in Hamburg-Eidelstedt entfallen und 
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sich auch die Fahrzeiten etwas reduzieren. Zusammen mit der geplanten Verlegung des Fern-

bahnhofs Altona nach Altona-Nord wird sich insbesondere die Anbindung des RVK-Gebiets an 

den Eisenbahnfernverkehr deutlich verbessern. Darüber hinaus sollen auf der Strecke mo-

derne, durchgängig barrierefreie S-Bahn-Züge eingesetzt werden. Infolge der Umstellung der 

Linie A1 sollen anstelle der bisherigen A1-Fahrten zwischen Kaltenkirchen und Neumünster die 

Linie A2 von Norderstedt kommend nach Bad Bramstedt/Neumünster durchgebunden werden. 

Nach dem derzeitigen Planungsstand soll die Umstellung im Jahr 2025 abgeschlossen sein. 

Landesnahverkehrsplan bis 2017 – Szenario „Plus 50 Prozent“ 

Der aktuell gültige Landesnahverkehrsplan illustriert in einem Szenario „Plus 50 Prozent“ die 

erforderlichen Maßnahmen, die für ambitionierte Weiterentwicklung des Nahverkehrs mit dem 

Ziel einer Nachfragesteigerung um 50 Prozent erforderlich wären. Das Szenario umfasst die 

folgenden für das RVK-Gebiet relevanten Maßnahmen (vgl. MWAVT 2014, S. 131ff.) 

• Erweiterung des Angebotes zwischen Hamburg und Kaltenkirchen auf einen 10-Mi-

nuten-Takt zur Hauptverkehrszeit 

• Ersatz der AKN zwischen Norderstedt Mitte und Ulzburg Süd durch Verlängerung der 

U-Bahn 

• Verdichtung des Angebotes zwischen Barmstedt und Ulzburg Süd auf einen 30-Mi-

nuten-Takt 

• Ausbau der Strecke Kaltenkirchen-Neumünster zur Beschleunigung 

Regionaler Nahverkehrsplan Kreis Segeberg 

In der Fortschreibung 2019 des regionalen Nahverkehrsplans Kreis Segeberg sind u.a. die 

folgenden Maßnahmen zur Weiterentwicklung des ÖPNV-Angebots aufgeführt: 

• Vollständige Barrierefreiheit der eingesetzten Busflotte 

• Durchgängiger 60 Minuten-Takt auf der Linie 7550 Bad Segeberg – Hamburg-Och-

senzoll auch in der Spätverkehrszeit 

• Prüfung eines AST-Systems Kaltenkirchen-Umland (Gemeinden Hartenholm, Hasen-

moor, Hüttblek, Kattendorf, Oersdorf, Schmalfeld, Sievershütten, Struvenhütten, 

Stuvenborn, Winsen) mit dem Verknüpfungspunkt Bahnhof Kaltenkirchen 

• Prüfung einer besseren Anbindung der Paracelsus-Klinik in Rhen durch Verschwen-

kung der Linie 293 

• Prüfung der Verlängerung der Linie 196 im Zuge der Weiterentwicklung des Gewer-

begebiets Ulzburg nach Westen 

• Integration der Stadtverkehr Kaltenkirchen in den HVV- und SH-Tarif 

• Ausweitung des Stadtverkehrs Kaltenkirchen auf die Gemeinde Oersdorf 
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2.4.4. Zusammenfassende Bewertung 

Die Ergebnisse der Bestandsanalyse zum ÖPNV-Angebot im RVK-Untersuchungsgebiet sind 

wie folgt zusammenzufassen: 

Abb. 28: Zusammenfassende Stärken-Schwächen-Darstellung zum ÖPNV 

Stärken Schwächen 

+ 

Attraktives, zum Kfz-Verkehr 
konkurrenzfähiges Angebot auf den 

Schienenachsen 
- 

Busverkehr im verdichteten Raum weist 
insgesamt einen vergleichsweise 

unterdurchschnittlichen Standard auf. 

+ 

Regelmäßiges Busangebot entlang der 

übergeordneten Achsen und als 
Zubringer/Stadtbusverkehre in Henstedt-

Ulzburg, Tangstedt, Kaltenkirchen 

- 
Im Achsenzwischenraum / ländlichen Raum 

nur Schulbusverkehr und einzelne 

Grundangebote zur Daseinsvorsorge 

+ 

Mit Einführung des neuen Stadtbus 

Kaltenkirchen integrierte Betrachtung des 

Busverkehrs im verdichteten Raum 
- West-Ost-Verbindung sind noch ausbaufähig. 

 
 

- 
Benachbarte Orte sind z.T. nicht direkt 

verbunden 

 
 

- 
Ausstattung der AKN-Haltestellen ist weiter 

ausbaufähig 

Quelle: eigene Darstellung 

2.5. Fuß- und Radverkehr 

Die Analyse der derzeitigen Situation des Fuß- und Radverkehrs konzentriert sich aufgrund der 

regionalen, überörtlichen Betrachtungsebene des RVK in erster Linie auf den Radverkehr. Der 

Fokus liegt dabei entsprechend den Zielsetzungen des RVK auf der Nutzung des Fahrrades im 

Alltagsverkehr. Fußverkehre zwischen den Gemeinden haben aufgrund der vorhandenen Ent-

fernungen nur eine sehr geringe Bedeutung. Die betrachteten Aspekte der Radverkehrsinfra-

struktur sind jedoch auch für den Fußverkehr sowie für den touristischen bzw. freizeitorien-

tierten Radverkehr von hoher Bedeutung (z.B. Querungsmöglichkeiten, gemeinsame Geh- und 

Radwege in den Gemeinden, durchgängige Radverkehrsverbindungen). 

Im Folgenden wird auf der Basis eigener Befahrungen zunächst auf die allgemeinen Ausgangs-

bedingungen für den Radverkehr, die vorhandene Radverkehrsinfrastruktur für den Alltagsrad-

verkehr analysiert. Im Anschluss wird auf die bisherigen Planungen der Kreise Segeberg und 

Stormarn für die überörtlichen Radverkehrsverbindungen eingegangen. 
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2.5.1. Ausgangsbedingungen für den Radverkehr 

Die Ausgangsbedingungen für eine stärkere Nutzung des Radverkehrs sind im Untersuchungs-

gebiet ausgesprochen gut. Die Topografie ist weitgehend flach mit nur wenig ausgeprägten 

Steigungs- und Gefällestrecke, so dass auch bei komfortabler Fahrweise vergleichsweise hö-

here Durchschnittsgeschwindigkeiten erreicht werden können. Eine Vielzahl der Strecken führt 

darüber hinaus durch landschaftliche reizvolle Gebiete. 

In Verbindung mit der Siedlungsstruktur ermöglicht dies für fast jede Ortslage im Untersu-

chungsgebiet ein Erreichen der angrenzenden Nachbargemeinden in max. 15 bis 20 Minuten 

(vgl. Abb. 29, bei ca. 15 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit). Die nächstgelegenen Siedlungs-

schwerpunkte entlang der A 7- und B 432-Achsen mit ihrer Konzentration an Arbeitsplatz-, 

Bildungs-, Versorgungs-, Einkaufs- und Freizeiteinrichtungen sind von fast allen Gemeinden in 

max. 30 bis 40 Fahrzeit zu erreichen. Diese zentralen Einrichtungen liegen damit in einer Ent-

fernung, bei der nach den Erkenntnissen aus der Mobilitätsforschung die Nutzung des Fahrra-

des zur Erledigung von Alltagswegen durchaus noch von einem größeren Teil der Bevölkerung 

akzeptiert wird. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden Verbreitung von 

E-Bikes und Pedelecs, mit denen noch höhere Durchschnittsgeschwindigkeiten erreicht werden 

und damit auch größere Entfernungen in einer akzeptablen Fahrzeit erreichbar sind. 

2.5.2. Vorhandene Radverkehrsinfrastruktur 

Wie in Kapitel 2.3.2 dargestellt, gilt in weiten Teilen des überörtlichen Straßennetzes für den 

Kfz-Verkehr die Regelbegrenzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 100 km/h. Auf-

grund der daraus resultierenden hohen Geschwindigkeitsunterschiede zwischen Rad- und Kfz-

Verkehr ist eine Führung des Radverkehrs im Mischverkehr auf der Fahrbahn insbesondere 

auch im Hinblick auf unsicherere Radfahrende und Kinder problematisch. Für eine von allen 

Bevölkerungsgruppen sicher nutzbare und akzeptierte Radverkehrsinfrastruktur ist daher im 

Außerortsbereich ein durchgängiges Netz von Radwegen erforderlich, die auf den Hauptver-

kehrsstraßen vom Kfz-Verkehr getrennt sind. 

Wie aus der nachfolgenden Abbildung (Abb. 30) deutlich wird, verfügt der überwiegende Teil 

der überörtlichen Straßenverbindungen im Untersuchungsraum bereits über vom Kfz-Verkehr 

getrennte Radverkehrsanlagen. Gleichzeitig bestehen jedoch auch erhebliche Netzlücken, so 

dass kein zusammenhängendes Netz erreicht wird. 
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Abb. 29: Erreichbarkeiten im Radverkehr 

 
Quelle: eigene Darstellung – Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 
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Abb. 30: Vorhandene Radverkehrsinfrastruktur am überörtlichen Straßennetz 

 
Quelle: eigene Darstellung – Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 
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Die vorhandenen Radwege an Hauptstraßen 

sind in der Regel als straßenbegleitende, benut-

zungspflichtige gemeinsame Geh- und Rad-

wege im Zweirichtungsverkehr ausgewiesen. 

Sie besitzen meist eine Breite von ca. 1,5 m bis 

2,0 m und genügen damit den heutigen An-

sprüchen des Radverkehrs (u.a. im Hinblick auf 

die höheren Geschwindigkeiten von E-Bikes 

bzw. die Nutzung von Fahrradanhängern) nur 

unzureichend. Die Trennung von der Kfz-Fahr-

bahn wird oftmals durch einen Grünstreifen 

hergestellt. 

Die vorhandenen straßenbegleitenden Radwege 

weisen überwiegend asphaltierte Oberflächen 

auf, die bei guten Unterhaltungszustand grund-

sätzlich eine gute Befahrbarkeit ermöglichen. 

Bei grundlegenden Instandsetzungen von Stre-

ckenabschnitten ist jedoch der LBV in den letz-

ten Jahren dazu übergegangen, wassergebun-

dene Decken einzusetzen (z.B. westlich von O-

ering, zwischen der L79 und Kattendorf). Auf-

grund des erheblich höheren Rollwiderstands 

sowie der fehlenden Allwettertauglichkeit ist 

diese Oberflächenart unter Komfort- und Attrak-

tivitätsgesichtspunkten gerade für den überört-

lichen Radverkehr als grundsätzlich ungeeignet 

anzusehen. Auch unter ökologischen und öko-

nomischen Gesichtspunkten sind mit wasserge-

bundenen Decken nach den vorliegenden wis-

senschaftlichen Erkenntnissen und Erfahrungen 

keinerlei Vorteile verbunden. Vielmehr ist ein er-

heblicher Unterhaltungsaufwand erforderlich, 

um auch bei Niederschlagswetterlagen einen ausreichend befahrbaren Zustand sicherstellen 

zu können. 

 
L234 Alveslohe – Ellerau 

 
 

 
Nach der Straßensanierung neu hergestelltem 
Radweg mit wassergebundener Decke an der 
L80 westlich von Oering 
Unten: Übergang vom asphaltierten Bestands-
radweg 
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Der Instandhaltungszustand der vorhande-

nen straßenbegleitenden Außerortsradwege ist 

insgesamt als unzureichend zu bewerten. Die 

asphaltierten Oberflächen weisen häufig He-

bungen bzw. Wurzelaufbrüche, Senkungen, Ab-

lösungen und Risse auf. Bereits getroffenen Ge-

genmaßnahmen bei Wurzelaufbrüchen, wie der 

Ersatz durch Pflasterung oder wassergebun-

dene Decken, sind im Hinblick auf den Fahrkom-

fort nicht überzeugend und sind z.T. auch schon 

nach kurzer Zeit wieder schadhaft. 

 

Die vorhandenen Außerortsradwege weisen an 

den Ortseingängen häufig funktionale Mängel in 

Form ungesicherter Radwegeenden bzw. 

Wechsel der Radverkehrsführung zwischen 

Zweirichtungsverkehr und Einrichtungsverkehr 

auf der Fahrbahn bzw. im Seitenraum. Mittelin-

seln oder andere Sicherungsmaßnahmen sind 

hier nur in Einzelfällen vorhanden, wenngleich 

nach der Verwaltungsvorschrift zur Straßenver-

kehrsordnung an solchen Stellen „eine sichere 

Querungsmöglichkeit der Fahrbahn zu schaffen“ 

ist (vgl. VwV-StVO zu §2,Abs.4 Satz 3+4 II. Satz 4). 

Ein weiterer erheblicher Mangel stellen die im 

gesamten Untersuchungsgebiet sowohl inner-

orts als auch außerorts nur unzureichend vor-

handenen gesicherten Querungsmöglich-

keiten für zu Fuß Gehende und Radfahrende 

dar. Zum Teil sind dabei auch relevante und ver-

pflichtende Verkehrsbeziehungen für den Fuß- 

und Radverkehr baulich überhaupt nicht ange-

legt und damit auch nicht erkennbar (s. neben-

stehendes Foto). 

 
Radwegeende an der L80 am westlichen Orts-

eingang von Kattendorf 

 
Fehlende Querung über L320 bei Nützen 

 
K104 nördlich Alveslohe 
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Im Innerortsbereich ist feststellbar, dass vor al-

lem in den größeren Kommunen in den letzten 

Jahren bereits Anstrengungen unternommen 

wurden, Querungssituationen zu verbessern 

und z.B. mit Mittelinseln abzusichern. Wenn-

gleich auch hier noch weitere Verbesserungen 

erforderlich sind, betrifft der Mangel insbeson-

dere auch die eher dörflich geprägten Orts-

durchfahrten. Gerade bei höheren Verkehrsstär-

ken erhöhen fehlende Querungsmöglichkeiten 

die Trennwirkung der Fahrbahn nochmals deut-

lich und schränken die eigenständige Mobilität 

von Kindern und mobilitätseingeschränkten Personen ein. Positiv hervorzuheben sind daher 

neu angelegten Querungsstellen wie das nebenstehend abgebildete Beispiel aus Alveslohe. 

Unter Sicherheitsgesichtspunkten besonders 

kritisch ist die im Untersuchungsraum noch weit 

verbreitete innerörtliche Radverkehrsführung 

auf benutzungspflichtigen gemeinsamen 

Geh- und Radwegen im Zweirichtungsver-

kehr. Die vorhandenen Wege sind dabei oft-

mals zu schmal (Mindestbreite nach VwV-StVO 

2,5 m !!!) und an Einmündungen und Grund-

stückzufahrten unzureichend einsehbar. Mit die-

ser Führungsform geht erwiesenermaßen ein 

mehrfach erhöhtes Unfallrisiko einher. 

Bisher wenig verbreitet ist dagegen die Führung 

des Radverkehrs auf der Fahrbahn auf Schutz- 

bzw. Radfahrstreifen, da oftmals die Fahrbreiten 

für eine solche Anordnung nicht ausreichend 

sind. 

 

 

 

 
Gemeiner Geh- und Radweg im Zweirichtungs-
verkehr innerorts in Schmalfeld 

 
Neu hergestellter Querungsbereich über die 
K104 in Alveslohe 

 
Schutzstreifen in Nahe 
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Einen beachtenswerten Ansatz stellt daher die 

Unterstützung der Führung des Radverkehrs auf 

der Fahrbahn im Mischverkehr durch Pikto-

grammketten dar. Mit dieser kann gerade beim 

Kfz-Verkehr eine höhere Akzeptanz für Radfah-

rende auf der Fahrbahn erreicht werden, da die 

Aufteilung und Nutzung des Straßenraums klar 

ersichtlich sind. 

 

Insgesamt wirken die innerörtliche Radverkehrsführungen z.T. uneinheitlich und für die Ver-

kehrsteilnehmenden aus der Straßencharakteristik auch nicht einfach erkennbar. So finden 

sich bei annähernd gleichen Verkehrsstärken und Straßenraumbreiten sowohl Gemeinden mit 

benutzungspflichtige Zweirichtungsradwegen als auch Gemeinden mit Mischverkehr auf der 

Fahrbahn. 

2.5.3. Vorliegende Konzepte und Planungen 

Kreisradverkehrsnetze 

Die Kreise Segeberg und Stormarn haben zuletzt 2017 bzw. 2013 eigene Kreisradverkehrskon-

zept aufgestellt (vgl. PGV-Alrutz/Urbanus 2018 und Urbanus 2013). Neben umfangreichen 

Analysen der Rahmenbedingungen und Bestandssituation wurden in beiden Konzepten Rad-

verkehrsnetze für den Alltags- und Freizeitverkehr definiert. Ein besonderes Augenmerk wurde 

dabei auch auf die Schülerverkehre gelegt. Darüber hinaus wurden auch Überlegungen zur 

Einrichtung von Mobilitätsstationen, Fahrradverleihsystemen und weiteren flankierenden Maß-

nahmen angestellt. 

Im Kreis Segeberg setzt sich das definierte Kreisradnetz in erster Linie aus Alltagsverbindungen 

und dem Freizeitnetz zusammen. Im Kreis Segeberg wurden dagegen Fernrouten, Hauptrou-

ten und Verbindungsrouten definiert. In der nachfolgenden Abbildung wurden die beiden Rad-

netze zusammengeführt, wobei die Fern- und Hauptrouten aus dem Kreis Stormarn den All-

tagsverbindungen zugeordnet wurden. 

 

 

 
Mischverkehr + Piktogramme Oering 



 
 

 

 
– 63 – 

Abb. 31: Kreisradverkehrsnetze 

 
Quelle: eigene Darstellung auf Basis von PGV-Alrutz/Urbanus 2018 und Urbanus 2013 

– Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 
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Aus der Zusammenführung der beiden Netze fällt auf, dass nur eine durchgängige Ost-West-

Verbindung (Henstedt-Ulzburg – Wakendorf II – Nahe) existiert. Auch die Verbindungen in 

Nord-Süd-Richtung konzentrieren sich auf die A 7- und die B 432-Achse. Darüber hinaus ist 

die konzeptionell beabsichtigte starke Konzentration der Alltagsverbindungen auf die zentralen 

Orte wie Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg und Itzstedt erkennbar. Die Strecken zwischen Stru-

venhütten, Stuvenborn, Seth, Sievershütten und Oering sind dagegen „nur“ als Freizeitnetz 

ausgewiesen. Eine durchgängige Hauptverbindung gibt es in diesem Bereich dagegen nicht. 

Priorisierung fehlender Radverkehrsanlagen 

Unter Berücksichtigung der Aspekte Verkehrssicherheit und Netzfunktion (Bestandteil Landes-

radverkehrsnetz/Radfernweg/regionaler Themenradweg) sind im Radverkehrskonzept des 

Kreises Segeberg die folgenden Priorisierungen für fehlenden Radverkehrsanlagen entlang von 

klassifizierten Straßen festgelegt worden: 

Abb. 32: Priorisierung fehlender Radverkehrsanlagen im Kreisradverkehrskonzept 

Strecke 

Dringlichkeit aufgrund 

Verkehrsaufkommen1 Netzfunktion 

K 27 Schmalfeld – L 79 1 gering 

K 81 Schmalfeld - Lentföhrden 2 gering 

Schmalfeld – Hartenholm k.A. gering – mittel 

L 79 Hartenholm – B 206 (2) gering 

L 80 Kattendorfweeden – Sievershütten (2) hoch 

K 53 Henstedt – Rhen 1 mittel 

K 24 L 75 – Ellerau 1 hoch 

L 233 Kisdorferwohld – L 80 (1) mittel 

K 21 Kisdorferwohld – Wakendorf II 1 gering 

K 79 Wakendorf II – Wilstedt 1 gering 

L 75 Wakendorf II – Nahe (1) hoch 

Nahe – Oering k.A. gering 

L 232 Stuvenborn – Seth (1) gering 

K 66 Alveslohe – B 4 2 gering 

Quelle: eigene Darstellung auf Basis von PGV-Alrutz/Urbanus 2018 und Urbanus 2013 

 

 
1 Stufe 1: DTV > 2.500 

Stufe 2: DTV 1.500 – 2.500 
Stufe 3: DTV < 1.500 

In Klammern: Eigene Ergänzung auf Basis der vorhandenen Zähl- und Modelldaten 
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Das Radverkehrskonzept des Kreises enthält darüber hinaus weitere Maßnahmenvorschläge 

zu den Themen 

• Weiterentwicklung der Wegweisung 

• Schutzstreifen außerorts 

• Fahrradparken 

• Mobilitätsstationen 

• Fahrradverleihsystem 

• Flankierenden Maßnahmen 

• Radverkehrsmarketing 

Für eine detaillierte Darstellung dieser Bereiche wird auf das Radverkehrskonzept verwiesen. 

Radschnellwege 

Im Auftrag der Metropolregion Hamburg werden derzeit Machbarkeitsstudien für neun poten-

zielle Radschnellwege erarbeitet. Unter diesen befindet sich mit der Route Bad Bramstedt – 

Kaltenkirchen – Henstedt-Ulzburg – Norderstedt – Hamburg auch eine für das Untersuchungs-

gebiet wichtige Verbindung. Die Route wurde basiert auf einer 2017 fertiggestellten Potenzi-

alanalyse ausgewählt, in der verschiedene Korridore hinsichtlich der Erreichbarkeit von Ein-

wohnern, Arbeitsplätzen, Bildungs- und Versorgungsstandorten sowie der nächstgelegenen 

Bahnhöfe bewertet wurden (vgl. Metropolregion Hamburg 2017). 

Die Ergebnisse der Machbarkeitsuntersuchung u.a. mit Vorschlägen zum genauen Routenver-

lauf sollen im Jahr 2021 vorgelegt werden. 
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2.5.4. Zusammenfassende Bewertung 

Die Ergebnisse der Bestandsanalyse zum Fuß- und Radverkehr sind wie folgt zusammenzufas-

sen: 

Abb. 33: Zusammenfassende Stärken-Schwächen-Darstellung zum Fuß- und Radverkehr 

Stärken Schwächen 

+ 

Sehr gute topographische und 
siedlungsstrukturelle Ausgangsbedingungen 

für eine verstärkte auch überörtliche 

Fahrradnutzung im Alltagsverkehr. 

- 

Radwegenetz entlang des überörtlichen 
Straßennetzes weist diverse Lücken sowie 

erhebliche funktionale und bauliche Mängel 

auf. 

+ 
Teilweise kurze Distanzen zwischen 

Nachbarorten. - 
Oftmals unzureichende Radwegbreiten und / 

oder schlechte Oberflächenbeschaffenheit 

+ 

An vielen überörtlichen Strecken sind 
separate Geh-/Radwege vorhanden, 

z.T. auch beleuchtet 
- 

Fehlende gesicherte Querungsstellen sowohl 
innerorts als auch an relevanten Querungen 

außerorts. 

 
 

- 
Ungesicherte Enden/Seitenwechsel von 

Radwegen 

  - Uneinheitliche Verkehrsführung innerorts 

Quelle: eigene Darstellung 
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3. Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Analysephase 

Die erste Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Regionalen Verkehrskonzept konnte noch 

vor den aktuellen Einschränkungen durch die Corona-Epidemie erfolgreich abgeschlossen wer-

den. Mehr als 200 Bürgerinnen und Bürger haben am 15.02.2020 an der öffentlichen Auftakt-

veranstaltung in Kaltenkirchen teilgenommen und sich dort mit zahlreichen Hinweisen zur Ver-

kehrssituation und Ideen zu ihrer Verbesserung eingebracht. Im Rahmen der anschließenden 

Online-Beteiligung wurden dann bis zum 15.03.2020 von fast 300 Nutzerinnen und Nutzern 

weitere 600 Ideen und Hinweise auf der im Internet eingerichteten Beteiligungsplattform ein-

getragen. Dabei wurde auch die Möglichkeit, diese Einträge zu kommentieren oder zu bewer-

ten fast 6.200-mal genutzt. 

Sowohl unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Auftaktveranstaltung als bei den Ideen 

und Kommentare bei der Online-Befragung waren alle Teile des Untersuchungsgebiets gut 

vertreten. Dabei bildeten bei der Auftaktveranstaltung Teilnehmende aus dem Amt Kisdorf und 

der Stadt Kaltenkirchen mehr als die Hälfte der Gesamtteilnehmerschaft. Die meisten Einträge 

bei der Online-Beteiligung stammten dagegen von Personen, die in Henstedt-Ulzburg wohnen. 

Bezogen auf die Einwohnerzahl war sowohl bei der Auftaktveranstaltung als auch bei der On-

line-Beteiligung die mit Abstand stärkste Beteiligung aus dem Amt Kisdorf festzustellen. 

Abb. 34: Wohnorte der Teilnehmenden an der Auftaktveranstaltung sowie der Ideen + 
Kommentare bei der Online-Beteiligung 

 Teilnehmende 

Öffentlichkeitsveranstaltung mit 

Angaben zum Wohnort 

Ideen + Kommentare 

mit Angaben zum Wohnort 

 
Absolut 

Anteil an 

Summe 

je 1.000 

Einwohner2 

Absolut Anteil an 

Summe 

je 1.000 

Einwohner3 

Amt Itzstedt 26 17% 1,4 158 21% 8,3 

Amt Kisdorf 42 27% 3,9 135 18% 12,6 

Henstedt-Ulzburg 28 18% 1,0 225 30% 8,0 

Kaltenkirchen-Land 18 12% 1,7 88 12% 8,1 

Stadt Kaltenkirchen 39 25% 1,8 96 13% 4,4 

Sonstige 1 1%  10 1%  

keine Angabe    40 5%  

Summe 154   752   

Quelle: eigene Darstellung 

 
2 Bevölkerungsstand am 31.12.2018 nach Statistikamt Nord 
3 Bevölkerungsstand am 31.12.2018 nach Statistikamt Nord 
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Inhaltlich verteilen sich die Anregungen und Hinweise sowohl aus der Auftaktveranstaltung als 

auch der Online-Beteiligung auf alle Verkehrsarten (Fuß/Rad, Bus/Bahn, Kfz-Verkehr). Wäh-

rend bei der Auftaktveranstaltung alle Verkehrsarten in etwa den gleichen Stellenwert einnah-

men, konzentrierten sich die Ideen und Kommentare bei der Online-Beteiligung vor allem auf 

den Fuß- und Radverkehr (42%) und den Kfz-Verkehr (37 %). Der öffentlichen Personennah-

verkehr (ÖPNV) war dagegen von etwas geringerer Bedeutung. 

Hinsichtlich des Detaillierungsgrades umfassen die abgegebenen Hinweise und Anregungen 

das gesamte Spektrum der raum- und verkehrsplanerischen Fragestellungen und Maßnahmen. 

Sie reichen damit von sehr kleinräumigen Aspekten wie bspw. fehlenden Querungsmöglichkei-

ten, Geschwindigkeitsregelungen und Kreuzungssituationen bis hin zu „echten“ regionalen Fra-

gestellungen wie fehlender überörtlicher Radwegeverbindungen, dem ÖPNV-Angebot, mögli-

cher Entlastungsstraßen, dem Bau von Verknüpfungspunkten zwischen den verschiedenen 

Verkehrsarten. Die bei der Online-Beteiligung am häufigsten genannten und kommentierten 

Eingaben betreffen vor allem fehlenden Radwegeverbindungen, fehlende Querungsmöglich-

keiten sowie das ÖPNV-Angebot vor allem der AKN. Einen hohen Stellenwert nehmen darüber 

hinaus auch Anregungen für den Umbau von verschiedenen Kreuzungen zu Kreisverkehren 

ein, die jedoch sowohl positiv als auch negativ bewertet wurden. 

Die im Rahmen der Online-Beteiligung eingegangenen Ideen und Hinweise mit Ortsbezug zei-

gen eine deutliche Konzentration auf die Achse Henstedt-Ulzburg-Kaltenkirchen, die Ortslagen 

von Kisdorf und Lentföhrden sowie – in etwas geringerem Maße – die Achse entlang der Bun-

desstraße B 432 (Tangstedt – Kayhude – Wakendorf – Nahe – Itzstedt). Den Achsenzwischen-

raum betrafen dagegen nur sehr wenig Ideen und Hinweise. 
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Abb. 35: Räumliche Verteilung der Ideen aus der Online-Beteiligung 

 
Quelle: eigene Darstellung 

– Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 
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Konzeptionsphase 

Die zweite auf die Maßnahmenkonzeption ausgerichtete Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung 

zum RVK konnte aufgrund der Pandemiesituation nur als Online-Veranstaltung durchgeführt 

werden. An der Bürgerwerkstatt am 12.12.2020 nahmen ca. 80 Personen teil. Nach einer ein-

führenden Darstellung der seit der ersten Bürgerwerkstatt erarbeiteten Ergebnisse zur Be-

standsanalyse und den möglichen Zukunftsszenarien wurden in drei virtuellen Räumen die 

entwickelten Konzepte und Maßnahmenansätze für die Handlungsfelder 

• Fuß- und Radverkehr 

• ÖPNV 

• Kfz-Verkehr 

vorgestellt und diskutiert. 

In der Arbeitsgruppe zum Fuß- und Radverkehr wurden von den Teilnehmenden vor allem 

Hinweise zu weiteren geeignete bzw. wichtigen Radverbindungen, der Problematik der ge-

meinsamen Nutzung von untergeordneten Gemeindestraßen und Wirtschaftswegen mit dem 

Kfz-Verkehr sowie zur Verknüpfung mit dem ÖPNV gegeben. 

Beim ÖPNV waren vor allem die Weiterentwicklung des Schienenverkehrs u.a. mit neuen Hal-

tepunkten, die Bedienung der nachfrageschwächeren, eher dünner besiedelten Bereiche mit 

flexiblen, perspektivisch autonom verkehrenden On-Demand-Systemen sowie Park & Ride- 

und Bike-Ride-Angebote Gegenstand der Diskussion. 

Die Arbeitsgruppe zum Kfz-Verkehr hat schließlich insbesondere verschiedenen Umgehungs-

straßenvarianten sowie die Umgestaltung von Kreuzungen zu Kreisverkehren diskutiert. 
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4 Szenarienuntersuchung 

Aufbauend auf der Bestandsanalyse werden im Rahmen der nachfolgenden Szenarienuntersu-

chung drei Prognosefälle analysiert, um verschiedene Entwicklungsvarianten mit ihren Voraus-

setzungen, räumlichen Beziehungen und deren Folgen zu betrachten. Die Prognosefälle sind 

dabei so definiert, dass sie einen unteren und einen oberen Rand eines möglichen Korridors 

bzgl. der Entwicklung des Kraftfahrzeugverkehrsaufkommens im RVK-Untersuchungsraum be-

schreiben. 

Bei allen Prognosefällen werden die laufenden bzw. fest geplanten Infrastrukturausbaumaß-

nahmen (Ausbau der Autobahn A 7, Weiterbau der Autobahn A 20, Umstellung der AKN-Stre-

cke A1 auf S-Bahnbetrieb S21, vgl. Kap. 2.3 und 2.4) als abgeschlossen angenommen. 

4.1 Prognosefall P 0.1: Nullfall 

Im Nullfall wird unterstellt, dass in den Kommunen keine weitere im Flächennutzungsplan be-

reits ausgewiesenen Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und Einzelhandelsstandorte realisiert 

werden. Des Weiteren gibt es keine weitere planerische Entwicklung von Bauflächen. 

Die Verkehrsentwicklung gegenüber dem Analysezustand 2019 ist damit im Untersuchungsge-

biet im Wesentlichen geprägt durch 

• die Entwicklung der Quell-, Ziel- und Durchgangsverkehre, die über die Grenze des 

Untersuchungsraums verlaufen und die aus der allgemeine Trendentwicklung sowie 

den großräumigeren Entwicklungen resultiert. 

• die Entwicklung der Verkehre der bestehenden Bevölkerung und der existierenden 

Gewerbebetriebe innerhalb des Untersuchungsraums, die aus der allgemeinen Tren-

dentwicklung resultieren. Dabei wird vereinfachend von einer Konstanz der Bevölke-

rungs- und Arbeitsplatzzahlen sowie der Bevölkerungsstruktur ausgegangen. Dar-

über hinaus wir angenommen, dass sich die derzeitigen Trends zum Führerschein-

besitz und zur Kfz-Verfügbarkeit fortsetzen werden. 

• die zusätzlichen Verkehre, die aus bereits im Bau befindlichen Flächenentwicklungen 

resultieren, hierzu sind insbesondere zu zählen: 

o REWE-Zentralstandort in Henstedt-Ulzburg (B-Plan 146) 

o Amazon-Verteilzentrum und weitere Gewerbeentwicklungen im „Gewerbegebiet 

östlich der BAB A7“ der Gemeinde Nützen (B-Plan 4) 

o Vollständige Belegung der Gewerbegebiete „Küsterland“, „Hochmoor“ und 

„Westlich Grashofstraße“ in Kaltenkirchen (B-Pläne 72, 74 und 80) 
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o Neubelegung von derzeit ungenutzten Flächen im Gewerbegebiet Süd in Kalten-

kirchen 

o Erweiterung des Einzelhandelsstandorts „Dammstücken“ in Ulzburg Süd 

• Verkehrsverlagerungen aufgrund der laufenden bzw. fest geplanten Infrastruktur-

ausbaumaßnahmen (s.o.) 

Als Ergebnis der dargestellten Entwicklungen ergeben die Berechnungen mit dem Verkehrs-

modell die nachfolgend dargestellten Differenzen der Kfz-Verkehrsstärken im Straßennetz ge-

genüber dem Analysefall 2019. Die Differenzabbildung wird graphisch durch die sehr hohen 

Verkehrssteigerungen auf den neu- bzw. ausgebauten Autobahnen A 20 und A 7 dominiert. 

Im nachgeordneten Netz fallen in erster Linie die Rückgänge auf der B 206 und der B 4 auf, 

die aus den sich z.T. überlagernden Wirkungen der beiden Autobahnerweiterungen ergeben. 

Die Differenzen im übrigen Hauptstraßennetz des Untersuchungsraums zeigen sehr unter-

schiedliche Entwicklungen. Diese sind oftmals auch nicht einfach interpretierbar, da sie sich 

aus den Überlagerungen und Wechselwirkungen der verschiedenen Entwicklungen und Ver-

änderungen im Straßennetz ergeben. 

Erkennbar ist jedoch eine Veränderung der Verkehrsströme infolge des Baus der A 20 und der 

neuen Anschlussstelle Struvenhütten. Diese hat zur Folge, dass Verkehrsströme in den Ach-

senzwischenraum, die bisher über die A 7 bzw. die B 432 und dann über das Landesstraßen-

netz in Ost-West-Richtung verkehrten nunmehr zum Teil über die A 20 und die Kreisstraßen 

in Nord-Süd-Richtung führen. Dies führt zu Mehrbelastungen u.a. auf der K 112, der K 49 

sowie der K 71. Die Landesstraßen L 79, L 80 und L 233 weisen dagegen Verkehrsrückgänge 

auf. Darüber hinaus erkennbar sind die unterstellten großen Gewerbeentwicklungen in 

Henstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen, die zu entsprechend starken Verkehrszunahmen auf den 

unmittelbaren Erschließungsstrecken führen. Dabei werden insbesondere im Zulauf der L 320 

(Kieler Straße) zur Anschlussstelle Kaltenkirchen Verkehrsstärken von über 20.000 Kfz/24h 

erreicht. 
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Abb. 36: Differenz Prognosefall P0.1 vs. Analysefall 2019 – Kfz/24h 

 
(alle Werte gerundet, nur Differenzen > +/- 1.000 Kfz beschriftet) 

Quelle: eigene Darstellung – Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 

 

Die skizzierten Veränderungen der Verkehrsströme spiegeln sich auch in den Verkehrsstärken 

des Schwerverkehrs (Busse > 9 Sitzplätze, Lkw > 3,5 t zul. Gesamtgewicht) wider: Deutliche 

Zunahmen des Schwerverkehrs betreffen neben den Autobahnen vor allem die Hauptverbin-

dungen zu den Autobahnanschlussstellen (L 326, L 320 durch Kaltenkirchen, L 80 in Sievers-

hütten). Leichtere Zunahmen ergeben sich auch für die überörtlichen Strecken in Nord-Süd-

Richtung, während die Strecken in West-Ost-Richtung sowie die B 432 eher Rückgänge des 

Schwerverkehrs aufweisen. 
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Abb. 37: Differenz Prognosefall P0.1 vs. Analysefall 2019 – SV-Kfz/24h 

 
(alle Werte gerundet, nur Differenzen > +/- 200 SV-Kfz beschriftet) 
Quelle: eigene Darstellung (alle Werte gerundet) – Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 

4.2 Prognosefall P 0.2: Weitere Entwicklung 2030 

Mit dem Prognosefall „Weitere Entwicklung 2030“ soll der obere Rand eines möglichen Korri-

dors bzgl. der Entwicklung des Kraftfahrzeugverkehrsaufkommens im RVK-Untersuchungs-

raum beschrieben werden. Ihm wird daher zugrunde gelegt, dass die in den Flächennutzungs-

plänen bereits enthaltenen Wohnbau- und Gewerbeflächen sowie Einzelhandelsansiedlungen 

umgesetzt werden und eine planerische Weiterentwicklung nach Maßgabe der mit der Fort-

schreibung der kleinräumigen Bevölkerungs- und Haushaltsprognose für den Kreis Segeberg 
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bis zum Jahr 2030 sowie der aus dem Planverfahren zum Regionalplan resultierenden Entwick-

lungsperspektiven erfolgt. 

Um hierfür ein entsprechendes Mengengerüst für die Strukturdatenentwicklung zu erstellen, 

wurden zunächst die von den Gemeinden und Ämtern zur Verfügung gestellten Unterlagen zu 

Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen sowie die entsprechenden im Geoportal des 

Kreises eingestellten Informationen ausgewertet. Des Weiteren wurden die Ergebnisse der 

kleinräumigen Bevölkerungs- und Haushaltsprognosen der Kreise Segeberg und Stormarn aus 

den Jahren 2017/2018 (vgl. GGR 2017 und 2018) aufbereitet und den zwischenzeitlichen rea-

len Entwicklungen gegenübergestellt. Sofern sich hier positivere Entwicklungen im Vergleich 

zur Prognose zeigten, wurden die Prognosewerte entsprechend nach oben angepasst. Bei ne-

gativeren realen Entwicklungen wurde im Sinne einer Maximalbetrachtung davon ausgegan-

gen, dass in den verbleibenden Prognosejahren die ursprünglich prognostizierte Entwicklung 

bis 2030 noch aufgeholt werden kann. 

Hinsichtlich der Gewerbeflächenentwicklung wurden zusätzlich zu den Annahmen des Nullfalls 

(s.o.) insbesondere die folgenden größeren Entwicklungen berücksichtigt: 

• Entwicklung von ca. 45 ha weiterer Gewerbefläche im Gewerbegebiet Ulzburg südlich 

des Heidewegs, zwischen Heideweg und L 326 sowie nördlich der L 326 

• Entwicklung eines ca. 3,6 ha großen Gewerbegebiets am nordöstlichen Rand von 

Nahe 

Ausgehend von diesen Annahmen ergibt sich nach den modellbasierten Abschätzungen eine 

Verkehrszunahme um ca. 35.000 Fahrten/24h von Pkw- und Kleintransportern und ca. 6.000 

Lkw-Fahrten/24h, die jeweils ihre Quelle und/oder ihr Ziel im RVK-Untersuchungsraum haben. 

Im Straßennetz führt dies zu einer weitgehend flächendeckenden Zunahme der Kfz-Verkehrs-

stärken. Rückgänge ergeben sich lediglich aufgrund von Verlagerungseffekten durch die aus-

gebauten bzw. neugebauten Autobahnen. Die stärksten Verkehrszunahmen betreffen die Stre-

cken von/zu den Gewerbegebieten sowie zu/von den Autobahnschlussstellen (vgl. Abb. 38). 

Daraus ergeben sich insbesondere auf den Zulaufstrecken zur Autobahn, d.h. der L 326 zur 

Anschlussstelle Henstedt-Ulzburg und der L 320 (Kieler Straße) zur Anschlussstelle Kaltenkir-

chen Verkehrsstärken von über 20.000 Kfz/24h. Es ist daher davon auszugehen, dass sich auf 

diesen Strecken die bereits heute zeitweise bestehenden Probleme im Verkehrsablauf weiter 

verstärken werden. Dies gilt vor allem auch für die Kreuzung L 326 / L 320 – L 320 / Feldstraße 

(K 97) als zentralem Knoten zwischen Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg und der Autobahn. 
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Abb. 38: Differenz Prognosefall P0.2 vs. Analysefall 2019 – Kfz/24h 

 
(alle Werte gerundet, nur Differenzen > +/- 1.000 Kfz beschriftet) 

Quelle: eigene Darstellung – Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 

Auch beim Schwerlastverkehr ist in weiten Teilen des Netzes von Zunahmen auszugehen. 

Rückgänge, wie bspw. auf der L 75, ergeben sich aus Verlagerungseffekten auf die A 20 und 

die A 7. Die stärksten Verkehrszunahmen betreffen auch beim Schwerverkehr die Strecken 

von/zu den Gewerbegebieten sowie zu/von den Autobahnschlussstellen (vgl. Abb. ). 
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Abb. 39: Differenz Prognosefall P0.2 vs. Analysefall 2019 – SV-Kfz/24h 

 
(alle Werte gerundet, nur Differenzen > +/- 1.000 Kfz beschriftet) 

Quelle: eigene Darstellung – Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 
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4.3 Prognosefall P 0.2b: Weitere Entwicklung 2030 ohne A 20 

Im Hinblick auf den noch ungewissen Fertigstellungstermin für den Weiterbau der A 20 wird 

im Prognosefall P 0.2b die weitere, maximale Entwicklung 2030 aus dem Prognosefall P 0.2 

allerdings ohne die fertiggestellte A 20 betrachtet. Neben den bereits für den Prognosenullfall 

P 0.2 ermittelten Verkehrszunahmen auf den Strecken von/zu den Gewerbegebieten sowie 

zu/von den Autobahnschlussstellen zeigt sich, dass ohne die A 20 auch auf den West-Ost-

Strecken (L 75, L 233, L 80, L 79) deutliche Verkehrszunahmen zwischen 1.000 und 2.000 

Kfz/24h zu erwarten wären. 

Abb. 40: Differenz Prognosefall P0.2b vs. Analysefall 2019 – Kfz/24h 

 
(alle Werte gerundet, nur Differenzen > +/- 1.000 Kfz beschriftet) 
Quelle: eigene Darstellung – Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 
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Die Auswirkungen der A 20 werden in der nachfolgenden Gegenüberstellung der weiteren Ent-

wicklung 2030 mit und ohne A 20 sehr deutlich. Neben der Verkehrsentlastung der West-Ost-

Strecken werden insbesondere auch die B 432 sowie die B 4 auf den nördlichen Streckenab-

schnitten durch die Fertigstellung der A 20 signifikant entlastet. 

Abb. 41: Differenz Prognosefall P0.2 vs. Prognosefall P0.2b – Kfz/24h 

 
(alle Werte gerundet, nur Differenzen > +/- 1.000 Kfz beschriftet) 
Quelle: eigene Darstellung – Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 
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4.4 Prognosefall P 0.3: ÖPNV + Rad + Alternativen 

Aufbauend auf dem Prognosefall P 0.2 sollen im Prognosefall P 0. sollen die Effekte einer 

höchstmöglichen Förderung und Ausbaus des ÖPNV, des Radverkehr und sonstiger alternativer 

Mobilitätslösungen auf die Verkehrssituation untersucht werden. Hierzu werden in dem Sze-

nario unter Berücksichtigung aktueller Trends diverse Maßnahmen und Konzeptansätze zu-

sammengefasst, die den Kfz-Verkehr reduzieren und damit einen positiven Effekt im Hinblick 

auf den Klimaschutz haben. 

Im Einzelnen werden für das Szenario unterstellt: 

• Förderung des Fuß- und Radverkehrs 

o Lückenloses, qualitativ gutes Radverkehrsnetz zwischen den Gemeinden und an allen 

Hauptverkehrsstraßen 

o Radschnellwege Bad Bramstedt – HH / Itzstedt – Norderstedt/HH 

o Ausbau Radabstellanlagen / Ladeinfrastruktur 

• Ausbau und Förderung des ÖPNV 

o 10 Min.-Takt auf der S-Bahn/AKN zwischen Kaltenkirchen und Hamburg; 20 Min.-Takt 

auf den Streckenästen in Richtung Neumünster und Elmshorn 

o Einführung eines integrierten Stadtbussystems Kaltenkirchen/Henstedt-Ulzburg/Kis-

dorf im 15/20 Min.-Takt 

o Angebotsausweitung auf den starken Busachsen:  

- Bad Bramstedt - Segeberg: 30 Min.-Takt  

- Bad Segeberg – Norderstedt: 30 Min.-Takt + zusätzliche Verdichtung bis Itzstedt 

o Flexible Bedienung im Achsenzwischenraum mind. im 60 Min.-Takt 

o Anschlüsse zwischen den drei Ebenen an Intermodalen Verknüpfungspunkten / Mo-

bilpunkten (in Verbindung mit Ausbau Park&Ride / Bike&Ride, Ergänzungsangebote) 

• Weitere Mobilitätslösungen und Angebote 

o Etabilierung CarSharing und CarPooling 

o Etablierung von BikeSharing-Angeboten in den größeren Gemeinden und an den 

ÖPNV-Haltepunkten 

o Mobilitätsmanagement (insb. schulisch, betrieblich) 

• Kfz-Verkehr 

o Tempo 30 in zentralen Innerortsbereichen 

o Förderung von alternativen Antriebstechnologien 
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Bzgl. der Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung übernimmt das Szenario die Annahmen aus 

dem Prognosefall P 0.2. 

Die modellbasierte Abschätzung der Auswirkungen dieses umfassenden Maßnahmenbündels 

ergibt gegenüber dem Prognosefall P0.2 „Weitere Entwicklung 2030“ eine Reduktion von ca. 

27.000 Pkw-Fahrten/24h, die jeweils ihre Quelle und/oder ihr Ziel im RVK-Untersuchungsraum 

haben. Im Straßennetz spiegelt sich dies in fast flächendeckend geringeren Verkehrsstärken 

wider. Die stärksten Rückgänge konzentrieren sich dabei auf die verdichteten Siedlungsbereich 

an der A 7-Achse, da in diesen ein Großteil der o.g. Maßnahmen wirksame wird und gleichzeitig 

noch erhebliche Potenziale für den Fuß- und Radverkehr im Binnenverkehr der Gemeinden 

bestehen. 

Wie aus dem Vergleich mit dem Analysefall 2019 deutlich wird (vgl. Abb. 43), können mit dem 

sehr umfangreichen Maßnahmenbündel die Verkehrszunahmen, die aus der (maximalen) Sied-

lungsentwicklung und den sonstigen trendgemäßen Verkehrszunahmen resultieren, deutlich 

gedämpft, aber nicht vollständig kompensiert werden. In Verbindung mit den Verlagerungsef-

fekten aufgrund der Veränderungen im Straßennetz zeigen sich daher sowohl Streckenab-

schnitte mit Verkehrszunahmen als auch Abschnitte mit deutlicheren Abnahmen. 
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Abb. 42: Differenz Prognosefall P0.3 vs. Prognosefall P0.2 – Kfz/24h 

 
(alle Werte gerundet, nur Differenzen > +/- 1.000 Kfz beschriftet) 

Quelle: eigene Darstellung – Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 

 



 
 

 

 

 – 83 – 

Abb. 43: Differenz Prognosefall P0.3 vs. Analysefall 2019 – Kfz/24h 

 
(alle Werte gerundet, nur Differenzen > +/- 1.000 Kfz beschriftet) 

Quelle: eigene Darstellung – Kartengrundlage: © OpenStreetMap, CC BY-SA 

 

 




